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A. Bekanntmakhungen des Königlichen Landraths-Amts.
Nr, 395, Oels, den 26. November 1877.

Betrisst die Klassensteuer-Veranlagung pro 1 878/79.

Jm Anschlusse an meine KreisblattsVerfiigungen
vom 9. und 30. October e. veranlasse ich die Ma-
gisttäte und Gemeinde-Vorstände, sowie die Guts-
vorsteher des Kreises, nunmehr die Klassensteuers
EinschätzungssCommissionssMitglieder und zwar in
den Städten von den Stadtverordnseten, in den Land-
gemeinden von den stimmberechtigten Gemeinde-
Mitgliedern wählen zu lassen, in den Gutsbezirken
aber zu ernennen. «

Bei der Wahl resp. bei der Ernennung muß
beachtet werden, daß alle Klassen der Steuerpflichtigen
gleichmäßig zur Vertretung kommen sollen und daß
für. jeden Einschätzungsbezirk mindestens 3 Mitglieder
zu wählen resp. zu,ernennen sind. _ «

Um die EinfchätzungssCommissionsMitglieder mit
ihren Obliegenheiten und der Bedeutung der Klassen-
steuer-Einschätzungzzvertraut zu machen, ist höheren
Orts für dieselben eine Geschäftsanweifungheraus-
gegeben worden. Diese Gefchäftssrnweisnngem welche
sich bereits in den Händen der Herren Vorsitzenden
der Klassensteuer-EinschätzungssCommifsionen befinden,
sind sofort nach der Wahl beziehungsweise Ernennung
der Mitglieder denselben zu ihrer Information aus-
zuhändigen, und nach erfolgter Einfchätzung von den
Vorsitzenden wieder sorgfältig aufzubewahren.

Die Einschätzung selbst und Fertigstellung der
Rollen hat unmittelbar nach stattgehabter Vorrevision
der Einkommens-Nachweisungen zu erfolgen.

Bis spätestens zum 31. December c. sind mir
folgende Schriftstücke einzureichen: ‘

1. die Personenstandsliste einfach,
2. bie Einkommens-Nachweisung einfach,
3. die Klassensteiierrolle in- duplo nebst der Re-

capitulation zu jedem (Exemplare, ‚
4. die Verhandlung über die Wahl refp. Ernennung

der örtlichen EinschätzungssCommifsiom
5.I das Protokoll über. die Vereidigung der Mit-

glieder der Commifsion und die stattgehabte
Einfügung,

 

  

 

 

6. das Verzeichniß derjenigen Personen, welche zur
Zeit der PersonenstandssAufnahme vorübergehend
anwesend und in die Klassenfteuerrolle nicht auf-
zunehmen sind,

7. die hierzu gehörigen Atteste der resp. Heimaths-
behörden über die Veranlagung der ad 6 ges
nannten Personen in ihrem Heimathsorte.

· Jn Betrefs der Anfertigung der Listen und
der Einschätzung selbst verweise ich auf die hierüber
gegebenen desfallsigen Kreisblattherfügungen, soibie
auf die auf den Titelbogen der Rollen und Ein-
kommens-Nachweisungen abgedruckte Gebrauchs-An-
weisung.

_— .._._.._..__ ___.

Nr. 396, Oels, den 28. November 1877.

Die diesjährige Viehzählung betreffend.
_ Auf- Grund des § 10 des ViehfeuchensReglements

00m3. März 1876 (Amtsblatt S; 87,)»und der zur
Ausführung desselben erlassenen Vestiminungeth umri-
18. October 1876· (Amtsblatt S- 365) ist der Tag
der diesjährigen Viehzählung auf

Freitag, den l4. December c.
festgesetzt worden.

Für die Viehzählungslisten sind die vorjährigen
Formulare unter Benutzung der Colonne „1877”
zur Anwendung zu bringen. Diese Formulare werden«
den Magisträten, Herren Guts-. und Gemeinde-
Vorstehern baldigst per (Sauber: zugefertigt werden.

Die Zählung geschieht von Stall zu Stall. Für
die richtige Aufnahme des Viehstandes bleiben die
Ortsvorsteher verantwortlich.

Nach vorhergegangener Zählung sind die Ver-
zeichnisse zur etwaigen Berichtigung 14 Tage lang
und zwar vom 16. bis 30. December c. öffentlich
auszulegen. Ort, Zeit und Zweck der Aus» guttg
sinddurch öffentlicheVexanntux . ungguf ortsü»liche
Weise-» zur Kenntniß Der Be eili«"«t·e« ' zu bringet-;
Innerhalb dieser Frist können-An räge "auf Berich-
tigung des Verzeichnisses bei dem betreffenden Ge-
meinde- Guts-) Vorstande angebracht werden, welcher
über dieselben entscheidet Reclamationen gegen diese



Entscheidung müssen binnen 10 Tagen bei mir an·
gebracht werden.

Nach erfolgter Auslegung beziehungsweise Er-
ledigung der angebrachten Reclamationen sind die
Verzeichnisse mit folgender Bescheinigung zu versehen:

Die Richtigkeit vorstehender Liste bescheinigt
N. N., den ten Januar 1878.

(Der Magistrat.)(Der Gutsvorst.)(Der Gemeindevorst.)
und mir bis zum 18. Januar 1878 einzureichen.

Jm Uebrigen verweise ich auf meine Kreisblatt-
Verfügung vom 11. November 1876 (Kreisbl. S. 245).

Von den Berzeichnissen wollen sich die Orts-
behörden Abschriften zurückbehalten.

Nr. 397. Breslau, den 11. November 1877. "
Auf Grund des § 76 der ProvinzialiQrdnung

vom 29. Juni 1875 unb des Gesetzes über die Po-
lizeiverwaitung vom ll. März 1850 verordne ich
unter Zustimmung des Provinzialraths für den Um-
fang der Provinz hierdurch Folgendes:

§ 1. Die Besitzer von Pferden und Rindvieh,
sowie diejenigen Personen, denen die Obhut und Auf-
sicht über Pferde und Rindvieh anvertraut ist, sind
verpflichtet, den mit der Qrtsviehzählung —- (Gesetz
vom 25. Juni 1875 § 60 unb ViehseuchensReglement
vom 3. März 1876 § 10) —- beaustragten Behörden
und Personen aus Erfordern wahrheitsgetreue An-
gaben über ihren Pferde- und Viehbestand zu machen.

§ 2. Wer wissentlich unrichtige Angaben macht-
wird mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder verhältniß-
mäßiger Haft bestraft.

Der Ober-Präsident der Provinz Schlesien.
(gez.) v. sDuttfanm.

Nr. 398. Oels, den 26. November 1877.

Betrifst die Revision der Buchführung der Feuer-
Versicherungs-Agenten.

Diejenigen Herren Amtsvorsteher des Kreises,
in deren Bezirken Feuer-Versicherungs-Agenturen be«
stehen, veranlasse ich hiermit, mir bis zum 20. De-
cember c. die Nachweisungen über das Grgebniß der
Revision der Buchführung der Feuer-Versicherungs-
Agenten nach dem in meiner Kreisblatt-Verfiigung
vom 10. August 1874- mitgetheilten Schema einzureichen.

Jm vorigen Jahre bestanden solche Agenturen
in Vorstadt Bernstadt, Cunersdorf, Prietzem Vielguth
und zu Schloß Oels.

Der Kreis-sFeuer-Soeietäts-Dirertor und
Königliche Landrath.

b. Rofmberg.

Nr. 399. Oels, den 26. November 1877.

Betrisst die unter den Associaten der Provinzial-
Feuer-Societät vorgekommenen Besitzveränderungem

Unter Hinweisung auf § 45 der Jnstruction für
den Geschäftsbetrieb der ProvinzialsLandsFeuers
Societät vom 6. December 187l werden die Gemeinde-
vorstände des Kreises hiermit aufgefordert, die Besitz-
BeränderungssNachweisungen für das ll. Semester r.
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nach dem Schema lll. event. Negativ-Anzeigen bis
zum 20. Decemberr c. hierher einzureichen.

Der Kreis-Feuer-Societäts-Director und
Königliche Landrath.

v. Rosenherg.

Nr. 400, Oels, den 26. November 1877.

Betrifst die Nachweisungen der im Jahre 1876
abgebrannteu, bei der Provinzial-Land-Feuer-

Societät versichert gewesenen Gebäude.
Die Nachweisungen über die erfolgte Wieder-

herstellung und Wiederversicherung der im Jahre 1876
abgebrannten oder beschädigten Gebäude haben mir
die Gemeindevorstände zu Vorstadt Bernfiadt, Bohrau,
Buchwald Herzogl., Dörndorf, Domatschine, Gimmel,
Krafchen, Lampersdorf, Langewiese, Ndr.-Mühlwitz,
Netsche, Klein-Qels, Ostrowine, Pontwitz, Rathe,
Stampen, Strehlitz, Ulbersdorf und Wildschütz gemäß
§ 48 der Jnstruction vom 6. December 1871 nach
dem dort bezeichneten Schema V. bestimmt bis zum
20. December cr. einzureichen.

Der Kreis-Feuer-SocietätssDireetor und
Königliche Landrath.

o. Rosenherg.

Nr. 401. Oels, den 23. November 1877.
Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattverfügung

vom 28. Juni c. (Kreisbl. S. 116/117) bringe ich
hierdurch zur Kenntniß der Polizeibehörden des Krei-
ses, daß die Herausgabe der Jahresberichte der Fa-
brikeninfpeetoren unmittelbar bevorsteht und daß Exem-
plare der SeparatiAnsgabe des Berichtes für den
hiesigen Bezirk zum Preise von nicht über 50 Pf.
auf gewöhnlichem buchhändlerifchen Wege demnächst
bezogen werden können.

Nr. 402. Oels, den 23. November 1877.
Mit Rücksicht darauf, daß von der Auftreibung

auf den Breslau’er Viehmarkt am 19. b. Mis. ver-
schiedene Stücke Rindvieh wegen ungenügender Atteste
der Besitzer zurückgewiefen werden mußten, mache ich
die Kreisbewohner auf die AmtsblattsBekanntmachung
vom 29. Juli 1877 (Amtsblatt S. 269) hierdurch
aufmerksam und bemerke, daß die erforderlichen Ur-
sprungsatteste in den Stüdten von den Polizei-
Berwaltungen und auf dem Lande von den Guts-
vorstehern ausgestellt sein müssen. Die nur von den
Gemeindebehörden beglaubigteu Ursprungsatteste haben
keine Gültigkeit.

Oels, den 26. November 1877.Nr. 403. «
Personal-Chronik.

1. Bestellt wurden Seitens des Herrn Obers
Präsidenten der Provinz als Amtsvorstehevstells
vertreter:

a. der Gemeindevorsteher Herr Fels zu Gutwohne
für den Amtsbezirk Gutwohne,

b. der Gemeindevorsteher Herr Scholz zu Mirkau
für den Amtsbezirk Gr.-Weigelsdorf und



c. der stellvertretende Gutsvorsteher Herr Weite
zu Schleibitz für den Amtsbezirl Schleibi
2. Vereidet wurde am 24. huj. der Wirth chaitss

Jnspector Herr Konstantin von Natzmer aus Hei-
dane als stellvertretender Gutsoorsteher für den Guts-
bezirk (Vorwerl) Heidane.

Nr. 404, Oels den 28. November 1877.

Gegenwärtig vacante, mit Militär-Anwärtern zu
besetzende Stellen.

l. Brieg, Postamt, Landbrieftröger, 450 Mark
Gehalt, 144 Mark Wohnungsgeldzufchußz

2. Leobfchiitz, Magistrat, Polizeisergeant, 750
Mark Gehalt und 75 Mark Kleidergelder;

3. Weißstein, Postamt, Landbriefträger, 450 M.
Gehalt, 60 Mark Wohnungsgeldzuschuß.

Der Königliche Landrath.
von Rosenberg.

 

B. Belanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 28. November 1877.

Mit den Steuern pro Monat December c. ist
auch die zweite Hälfte der pro 1877/78 ausgeschrie-
benen Kreis-KommunaleKassenbeiträge hierher ab-
zufiihren. (cfr. Kreisblatt Nr. 34 pro 1877.)

Die Kreis-Kommunal-Kasse.
MenzeL

—-—-—
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Oels, den 22. November 1877.
Belanntmachung.

Jn der Nacht vom 15. zum 16. November d. J.
ist dem Freistellenbesitzer Gustav Kricke zu Palm-
Gllguth ein brauner Wallach ohne Abzeichen, 14 Jahr
alt, mittelgroß, beide Hinterbeine über dem Fessel-
gelenk starl angeschwollen, linke Hüfte wund (durch
Ginreibung) nebst complettem Geschirr, sowie einer
Kette aus verschlossenem Stalle gestohlen worden.

Wer über den Verbleib des gestohlenen Gutes
oder den Dieb Auskunft geben kann, wird ersucht,
dies dem Unterzeichneten oder der nächsten Polizei-
behörde anzuzeigen. Kosten erwachsen dadurch nicht.

Der Königliche Staats-Anwalt

Poln.-Gllguth, den 26. November 1877.
Hierdurch bringe ich zur öffentlichen Kenntniß,

daß 3 Pferde des Gutsbesitzers Aug. Scholtz in
Ober-Poln.sEllguth am 23. d. Mts. wegen Rotz- und
Wurmlranlheit getödtet worden sind.

Die sämmtlichen anderen Pferde des p. Scholtz
sind demzufolge unter polizeiliche Observation ge-
stellt und bis auf Weiteres der Gebrauch derselben
nur innerhalb der Grenzen seiner Feldmarl gestattet
worden.

Der Amts- Vorsteher.
Heinrich (übel.

Nebst einer Beilage .





Beilage zu Nr. 50 des Oels’er Kreisblattes.
Der Welfenfonds.

Ein Abgeordneter der Fortschrittspartei hatte in
Betresf des sogenannten Welfenfonds, d. h. der Ein-
künfte aus dem mit Veschlag belegten Vermögen des
vormaligen Königs von Hannover, eine Juterpellation
an die Staatsregierung gerichtet, welche am vorigen
Mittwoch (21.) zur Verlesung kam.

Jn derselben wurde mit Bezug auf die früheren
Verhandlungen über die geheimen Polizeifonds die
Anfrage an die Regierung gestellt, wie viel Milli-
onen Mark aus jenen Einkünften seit dem Jahre
1871 bis heute unter dem Titel von Kosten »für
Maßregeln zur Ueberwachung und Abwehr der gegen
Preußen gerichteten Unternehmungen des Königs
Georg und seiner Agenten« verausgabt worden, —-
und ferner: ob für Ausgaben unter solchem Titel
den einzelnen Ministerien, insbesondere auch dem
landwirthschastlichen Ministerium, Dispositionsfonds
überwiesen worden seien?

Namens der Regierung wurde auf diese Anfrage
durch den UntersStaatssekretär im Staatsministerium
erwidert:

»Die Jnterpellation hat dem Staaatsministe-
rium zur Befchlußnahme unterlegen, es ist die Ant-
wort, welche gegeben werden soll, im Wortlaute fest-
gestellt und mir der Auftrag ertheilt, sie zur Kennt-
niß des hohen Hauses zu bringen. Jch werde mir
demgemäß gestatten, die Antwort zu verlesen:

Die Staatsregierung hat schon bei früheren Ver-
anlassungen sich dahin ausgesprochen, daß eine Ver-
pflichtung zur Rechnungslegung über die Verwendung
der in Veschlag genommenen Revenüen des Königs
Georg an den Landtag für dieselbe nicht bestehe, weil
die Einnahmen und Ausgaben nicht für Rechnung
der Staatskasse, sondern für Rechnung des gedachten
Fürsten erfolgen. Es wird hierüber auf das an den
Präsidenten des Abgeordnetenhauses gerichtete und
zur Kenntniß dieses Hauses gebrachte Schreiben des
Staatsministeriums nom 10. September 1869 unb
die bei der Berathung des Staatshaushalts-Etats
für das Jahr 1874 zu dem Fonds Kapitel 100, Titel
l des Etats des Ministeriums des Innern ertheilte
Auskunft Bezug genommen. Jn Gemäßheit dieser,
den maßgebenden Vorschriften der von beiden Häusern
des Landtages genehmigten Verordnung vom 2. März
1868 entsprechenden Auffassung befindet die Staats-
regierung sich daher nicht in der Lage, auf die in
der Jnterpellatinn des Abg. Richter hervorgehobenen
speciellen Fragen Auskunft zu geben.“

Der Umstand, daß kein Minister bei der Beant-
wortung der Jnterpellation anwesend war, gab der
Fortschrittspartei Anlaß zu dem Antrage, auf Grund
des Artikels 60 der Verfassung die Gegenwart der
Minister zu verlangen und die Fortsetzung der Ver-
handlung bis dahin auszusetzem

Der Präsident von Vennigsen wies jedoch da-
rauf hin, daß nach der Geschäftsordnung des Hauses
bei der Besprechung von Jnterpellationen Anträge
nicht gestellt werden dürfen. -

l
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wurde, unter Zustimmung zur Auffassung des Präsi-
denten davor gewarnt, auf dem Wege einer Frage
der Geschäftsordnung eine Verhandlung zu beginnen,
beren Ausgang sich nicht absehen lasse und bei welcher
man nicht wisse, ob man nicht in einen Konflikt hin-
eingehe.

Seitens der Ultramontanen und der Fortschritts-
partei wurde die Zulässigkeit des gestellten Antrags
behauptet und die Abstimmung des Hauses darüber
verlangt. Diese erfolgte und ergab 200 Stimmen
gegen die Zulässigkeit des Antrages »und nur 151 für
dieselbe. Die Conservativen und die Nationaliliberalen
stimmten für die Ansicht des Präsidenten, die Fort-
schrittspartei, die Ultramontanen und Polen dagegen.

Die Fortschrittspartei hat demzufolge wenige
Tage darauf einen weiteren selbstständigen Antrag
eingebracht, nach welchem die Staatsregierung aufge-
fordert werden soll, über die vorher in der Jnterpel-
lation erwähnten Fragen dem Landtage Mittheilungen
zu machen.

Ferner ist von der Fortschritttspartei beantragt,
in die Geschäftsordnung einen ausdrücklichen Zusatz
aufzunehmen, wonach Anträge auf das Erscheinen der
Minister jederzeit zulässig sein sollen.

Da die Angelegenheit des Welsenfonds hiernach
das Abgeordnetenhaus von Neuem beschäftigen wird,
so erscheint es zweckmäßig, an die Thatsachen zu er-
innern, auf welchen die Stellung der Staatsregierung
zu der Frage beruht. ,

Die preußische Regierung hatte unterm 29. Sep-
tember 1867 mit dem König Georg V. einen Ver-
trag über die Vermögensverhältnisse desselben abge-
schlossen, nach welchem dem König im Ganzen ein
Betrag von sechszehn Millionen Thalern ausgezahlt
werden sollte. Bevor noch dieser Vertrag auf Grund
der erfolgten Genehmigung der beiden Häuser des
Landtages zur wesentlichen Ausführung gelangte, trat
in Folge der feindseligen Schritte des Königs Georg
gegen Preußen die Nothwendigkeit ein, dieser Aus-
führung Anstand zu geben. Die Regierung hatte
vor dem am 29. Februar 1868 erfolgten Schlusse der
Session beiden Häusern von der Absicht, nöthigen
Falls »das gesammte Vermögen des Königs Georg
für die Kosten der Ueberwachung und der Abwehr,
sowie aller Konsequenzen der staatsgefährlichen Unter-
nehmungen dieses Fürsten haftbar zu machen”, vor-
läufig Kenntniß gegeben.

Am 2. März 1868 erging die Allerhöchste Ver-
ordnung wegen der Veschlagnahme des Vermögens
des Königs Georg-

Dieselbe bestimmte in §. 2:
»Aus den in Beschlag genommenen Objekten und
deren Revenüen sind, mit Ausschließung der Rech-
nungslegung an den König. Georg die Kosten der
Beschlagnahme und der Verwaltung, sowie der
Maßregeln zur Ueberwachung und Abwehr der ge-
gen Preußen gerichteten Unternehmungen des Königs

·«nnd seiner Igenten zu bestreiten. Verbleibende
Aas den Reihen sder national-liberalen Partei UeberschüssesinddemVermögensbestandezuzusühren.«



Die in Abwesenheitdes Landtages erlassene Aller-
höchste Verordnung wntde sofort s- nach dem Wieder--
zusammentritte desselben am 2. November 1868 zur
nalchträglichen verfassungsmäßigen Genehmigung vor-
e e t.

g gZur Begründung des obigen §. 2 wurde in der
dem Landtage mitgetheilten Denkschrift gesagt:

»Die Beschlagnahme und Verwaltung allein
würde die Verhinderung feindlicher Unternehmun-
gen nur unvollkommen erreichen lassen: dem Könige
Georg würde zwar der Zufluß reicher Mittel zu
unmittelbarer Verwendung abgeschnitten sein, jedoch
würde er einen werthvollen Ersatz in der Ansamm-
lung und nutzbaren Anlegung finden. Deshalb
mußten die Revenüen des in Beschlag genommenen
Vermögens und Letzteres selbst in vollem Umsange
für die Kosten der Ueberwachung und Abwehr haft-
bar gemacht werden.

Diesen im Verborgenen geplanten Unterneh-
mungen gegenüber können auch die Maßregeln der
berechtigten Gegenwehr nicht überall an die Oeffent-
lichkeit gezogen werben; jede Rechnungslegung an
den König Georg war deshalb auszuschließen, und
zwar um so mehr, als auch bei Aufhebung der Be-
schlagnahme der Staatsregierung nicht würde zuge-
muthet werden können, über ihre Verwaltungshands
langen, deren Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit
mit“ dem Könige Georg in Kentestationen zu treten.”

Bei den Kommissionsverhandlungen des Abgeord-
netenhauses trat, wie der-« Bericht geltend macht, die
volle Uebereinstimmung der ganz überwiegenden Mehr-
heit der Mitglieder mit der Auffassung der Regierung
hervor, —- von mehreren Mitgliedern wurden nur
noch weiter gehende Maßregeln gewünscht.

Jn Bezug auf den §. 2. wurden zunächst einzel-
ne Abänderungen vorgeschlagen, und zwar von einer
Seite, daß die Einkünfte des Vermögens, so weit sie
nicht zu den Kosten der Verwaltung und der Ueber-
wachung erforderlich würden, den Staatseinnahmen
zuzuführen, wobei dann die Regierung über die nicht
abgeführten Beträge hätte Rechnung legen müssen, —-
von einer anderen Seite, daß der Regierung ein Be-
trag von Z- oder 400,000 Thalern „mit Entbindung
von jeder Rechnungslegung-« überwiesen werden sollte.

Beide Vorschläge, sowie alle ähnlichen, wurden
jedoch verworfen und lediglich der§ 2 der Verordnung
angenommen. .

Die große Mehrheit der Kommission ging dabei
ausdrücklich von der Voraussetzung aus, daß

»der Staatsregierung für die Auswahl und Be-
grenzung der von ihr für erforderlich erachteten
Maßregeln keinerlei Beschränkung auferlegt werbe“.

Ein Antrag »daß Zahlungen zu anderen als den
in § 2 bezeichneten Zwecken während der Dauer der
Befchlagnahme in keiner Weise geleistet werden dürf-
ten«, —- wurde von der Kommission gleichfalls abge-
le t.
hu Der Minister-Präsident Graf Bismaer hatte sei-

nerseits in der Kommission erklärt: .
‚an keinem alle dürfe man sich der Besorgniß

hingeben. baß d Staatsregierung etwa beabsich-
tige, e Ansammlung der Revenüen eine Szers
fasse He die Betheiligten anzulegen-; Miete er-

 

 

wendnngen namentlich im Interesse der Landes-
" theile,-welche die depoffedirten Fürsten früher be-

:herrschten, würden sich immer finden lassen."
Auch im Abgeordneteuhause selbst fand die Be-

schlagnahme und-die in der Allerhöchsten Verordnung
bezeichnete Art und Weise der Ausführung derselben
die Zustimmung der großen Mehrheit.

Der Abgeordnete von Shbel sagte bei Empfeh-
lung der Regierungsvorlage: »Ich verzichte auf mei-
nen Wunsch, daß die Zinsen des Vermögens, soweit
dieselben nicht zur Abwehr gegen die Umtriebe benutzt
werben, der Staatskasse zufließen; ich verzichte aber
mit leichtem Gemüth darauf, weil ich aus den Ver-
handlungen selbst entnommen habe, daß der Ueber-
schuß, der nicht durch die Abwehrmaßregeln absorbirt
wird, an sich ein sehr geringfügiger ifl.”

Besonders bezeichnend war es, daß auch der da-
malige bedeutendste Führer der Fortschrittspartei, »der
alte Waldeck", nicht blos für die Befchlagnahme an
und für sich eintrat, sondern ausdrücklich darauf
hinwies, daß er es trotz der Bestimmung der Ein-
gnfte zu einem geheimen Fonds für die Regierung

t ue.
« Er hob hervor, daß er sonst immer ein Gegner

aller geheimen Fonds gewesen sei, und fuhr dann fort:
»Wenn ich dessen ungeachtet und ungeachtet der

Bestimmung für das Gesetz stimmen kann, so geschieht
das, weil mich das nichts angeht, so lange dieser Fonds
nicht wieder mit unserem Staatsvermögen vereinigt
ist und also zu unserem Budget gehört. Was
also während dieser Zeit mit diesem Fonds geschieht-
darüber habe ich vor der Hand nichts weiter zu sagen.«

Vergeblich trat der Abgeordnete Dr. Virchow
seinem „alten und bewährten Freunde Waldeck« ent-
gegen, und erklärte, daß es sein politisches Urtheil
vollständig übersteige, »wie überhaupt ein großer
Theil der liberalen Fraktionen seine Zustimmung da-
zu geben könne, der Regierung so große Summen
für absolut unerfindliche Zwecke zur Verfügung zu
stellen.« Er bezeugte hiermit auch seinerseits aus-
drücklich, in welchem Sinne die damalige Mehrheit
die Beschlagnahme beschloß.

Die Allerhöchste Verordnung wurde schließlich
» mit einer Mehrheit von 256 gegen '70 Stimmen ge-
nehmigt. Nur die Anhänger der Welsenpartei, die
Ultramontanen, die Polen und ein Theil der Fort-
schrittspartei stimmten Dagegen. ·

Das sind die thatsächiichen und gesetzlichen Grund-
lagen der Stellung der Staatsregierung in Bezug auf
die Verwaltung und Verwendung des Welfenfonds.

Das Abgeordnetenhaus hat die Sitzungen
der vorigen Woche fast ausschließlich der Berathung
des Kultusetats gewidmet. Die ultramontane Partei

‚erneuerte bei dieser Gelegenheit Schritt vor Schritt
die in den früheren Jahren vorgebrachten Beschwer-
den und Angriffe.

Der Kultusminister Dr. Falk lehnte es als völlig
nutzlos ab, auf eine Widerlegung derselben im Ein-
„Irren einzugehen, wies dagegen nach, wie die an-
scheinend größten Härten und Verlegenheiten für die
katholische Bevölkerung zumeift - durch das berechnete
Verhalten ihrer geistlichen Führer und der klerikalen



Agitatoren herbeigeführt seien. Nicht die Mißgriffe
rund »die Ausführung der Gesetze,« sondern""s- die Aufleh-
-ssriung gegen die E Gesetze sei Schuld ans den vorhande-
nen Uebeln. Bei dieser Gelegenheit erklärte der Mi-
nister, wie früher: von Aufhebung der Maigefetze
könne überhaupt nicht die Rede sein, von etwaigen
Abänderungen nicht, so lange die ultramontane Par-
tei nicht ihre grundsätzliche Stellung aufgebe.

Aus den Reihen der Mehrheit wurden die An-
griffe der Ultramontanen scharf und entschieden zu-
rückgewiesen.

Das Abgeordnetenhaus will zunächst die Budgets
berathung möglichst fördern und wird derselben auch
die nächsten Sitzungen widmen, um den Kultusetat
zum Abschluß zu bringen. .

Hiernächst wird ooraussichtlich die erste Bera-
thung des Kommunalsteuergesetzes und des so eben
vorgelegten Gesetzentwurfs zur Ergänzung der Städte-
ordnung stattfinden.

Aufdem Kriegsschauplatze wendet sich zur
Zeit die Aufmerksamkeit vorzugsweise den Versuchen
Mehemed Alrs, vom Südwesten her zum Entsatz auf
Plewna vorzurücken-, sowie den Bemühungen der Rassen
zu, dem Vordringen desselben nach dem Norden zu
mehren. Die Unternehmungen der Russen sind nach
den neuesten Nachrichten nicht ohne erheblichen Er-
folg geblieben. Während Mehemed Ali mit der Neu-
bildung eines Heeres in Orchanie beschäftigt ist, haben
die Rossen, nachdem sie sich schon vor einiger Zeit in
den Besitz mehrerer nördlich und nordwestlich gelege-
nen Punkte gesetzt hatten, sich jetzt auch der östlich
und sehr nahe bei Orchanie belegenen festen Plätze
Prawza und Etropol bemächtigt. Am 23. nahmen
die Russen nach Stägigem Kampfe die schwer zugäng-
liche, stark befestigte Stellung bei dem Dorfe Prawza
und trieben die Türken in großer Unordnung in die
Flucht. Und am Tage darauf wurde gleichfalls nach
längerem Kampfe die befestigte Stadt Etropol einge-
nommen. Die Lage dieser Stadt ist eine solche, daß
von dort aus der Weg zwischen Orchanie und Sofia
abgeschnitten werden kann und daher die Armee Me-
hemed Ali’s in ihrer Rückzugslinie bedroht ist. Es
ist daher nicht unmöglich, daß die Türken sich ver-
anlaßt sehen, ihren Rückzug nach Sofia anzutreten,
ohne ihre Absicht, Osman Pascha aus Plewna zu be-
freie-» weiter verfolgen zu können.

Unser Kaiser hat sich am Freitag (23.) nach
Hubertnsstock begeben, um an den dortigen Jagden
theilzunehmen, und ist am Sonnabend wieder in Ber- .
lin eingetroffen.

  

 

Am Montag (26.) empfing Se. Majestät den
neuer-nannten chinesischen Gesandten, welcher ein Schrei-
ben desRaiserssvon China überreichte und in einer
Ansprache besonders hervorhob, daß seit dem Begitm
des Handels zwischen China und anderen Reichen
öfter Störungen vorgekommen seien, daß jedoch die
Beziehungen zu Preußen und Deutschland stets freund-
liche geblieben seien, —- es sei der Wunsch des Kai-
sers von China, daß eindauernder Friede gesichert
bleibe zum Wohlergehen der Völker beider Reiche.

Unser Kaiser erwiderte:
»Auch Mir gereicht es zu besonderer Genugthuung,

daß die Beziehungen zwischen Deutschland und China
sich seit Abschluß des Vertrages zu so freundlichen
und vertrauensvollen gestaltet haben, und gern werde
Jch Mir jederzeit angelegen sein lassen, dieselben zum
wahren Nutzen beider Reiche zu fördern und unge-
trübt zu erhalten. Jn diesem Sinne heiße Jch Sie,
Herr Gefandter, in Meiner Houptftadt willkommen,
indem Jch Sie zugleich ersuche, Jhrem erhabenen
Souveraindre Versicherung Meiner aufrichtigen Freund-
schaft, sowie· der guten Wünsche zu übermitteln, von
denen Ich sur Sein persönliches Wohl und für das
Gedeihen des Seinem Scepter unterstellten großen
Reiches erfüllt bin-«

»Am Donnerstag (29.) gedenkt Se. Majestät zur
Theilnahme an den Hofjagden einen Ausflug nach
der Göhrde zu machen und am Sonnabend wieder
zurückzukehren.

. Ihre Majestät die Kaiserin-Königin
wird, nach einem zwertägigen Besuch am Hofe zu
Weimar, am Donnerstag (29.) in Berlin eintreffen.

» Jn Frankreich sind die inneren Schwierig-
keiten seit voriger Woche noch gesteigert.

Der Marschall Mac Mahon hat ein neues Mi-
nisterium unter dem Präsidium des wenig bekannten
Generals Rochebouet berufen, welches als ein bloßes
,,Geschäfts-Ministerium« außerhalb des politischen
Kampfes stehen sollte.

«Die Abgeordnetenkammer erklärte jedoch von vorn
herein, daß es in der Zusammensetzung des Mi ’-
steriums eine Verneinung der Rechte der Nation un
eine Verschärfung der Krisis finde und es ablehne,
mit dem Ministerium in Beziehung zu treten.

Jn dieser Erklärung findet der Marschall wie-
derum einen verfassungswidrigen Uebergrisf ber Ab-
geordnetenkammer und scheint entschlossen, gestützt auf
den Senat, den Kampf gegen die republikanische
Kammer weiter fortzuführen.



Kirchlithe Nachrichten.
Am Adveutfest

predigen zu Oels:

Jn der Schloß- und Pfarrtirchei
0)Frühpredigt: Herr Propst Th·ielniann.
‘) Amlspredigt: Herr Superint. Uebers d; är.
*) Nachm.-Pr.: Herr Djakonus Krebs.
8‘], Uhr Beichte: Herr Diakonus Krebs.

_ Jn der St. Saldatorkirchei
Mittags 12 Uhr: Herr Propst Thielniann.

Wochenpredigti
Donnerstag, den 6. December, Borni. 81/, Uhr-
Herr Diakonus Krebs.

Montag. d. 3. Decbr., Abends 7 Uhr, in der
St. Salvators Kirche MissionsstundesHerr
Dialoiius Krebs.

Amtswoche: Herr Dialonus Krebs.

lVCollecte für den LanddotationssFonds der
evangelischen Psarreien in Schlesien.
 

Gymnasium
Donnerstag den 6. Dezember

Abends 7 Uhr «
wird in der Aula die Ausführung der
Tragödie

Aiax
von Sophokles

stattfinden (nach der Uebersetzung Von
Donner, mit den von Bellermann
eomponirten Chören, auf antiker Bühne,
in antikem Costüm). Der Reinertrag
ist zur Deckung der Kosten des Flügels
bestimmt.

Billets ä zwei Mark sind beim
Schuldiener zu haben.

 

Vorschuß-Verein zu Orts.
Eingetragene Genossenf aft.

Laut Beschluß der General-Versammlung vorn 25. cr. ist das
Mitglieder-Guthabeu Von 150 Mark auf 200 Mark erhöht worden
und sind die Nachzahlungen von heut an laut §§ 57 und 58 des
Statuts zu leisten.

Wir machen zugleich darauf aufmerksam, daß etwaige Um-
fkhrejbmigen vom Spar-Conto aus das Mitglieder-Guthaben-Conto
der Zinsenzahlung wegen nur bis zum 15. Dezember 1877 erfolgen
können, baare Einzahlungen hingegen werden auch in dieser Zeit angenommen.

Oels, den 26. November 1877.
Der Vorstand.

Doering. Reisewitz. Liebeskind.

Bauth -kakau » Feliiinntmacyung
Von heute ab zbeginnt ber Bjuh013: Am Mittwoch, 5. Dezember cit-

. « 10 Uhr ab
Verkauf aus freier Hand nach der Forst- .von frnb . ' «

Taxe in den Herzoglichen Forstrevieren werben 1m Gasthofe des Selbt zu Groß. Leubusch aus hiesigem Reviere:
Bernstadt, Patschkey, Klein-Ell- . « ' -auf!) und Wilhelmznenort« circa 150 Strick Kiefern-Bauholz,

Käufer können sich daher zum Aus- (33%“: 56' PHO-
zeichnen des Bauholzes in den Vormit- 300 Smck Flchth-Stangen

 
«

tagsstunden bei den betreffenden Revier- Gasen 3)- »
sörstern melden, die Stämme jedoch erst » 45 lek. Ungespllll.Flchlcll-
nach erfolgter Vermessung und Bezah- ,Schellholz,
lung an die Forstkasse abfahren. » 2000 divekfe Brenn-

Bernstadt, den 26. Novbr. 1877. « Mile

Das Herzogliche Forstamt.

Schöngarth.
im Wege der Licitation gegen sofortige
baare Bezahlung verkauft.  

 

T Nogelwitz, den 25. Novbr. 1877.

 

  

  

 

  

  

 

         
  

 
   
 

   

   
   

 

 

      

2:495

Nutz- und Brennholz- ZFZJ TEZEULUUULELTO — Il__|| | m Der Köyigt Oberförster«

V ff ggf: « Yamit Jeder cFirantie Kirch-ten

e au Es Z sei IE Egger-: Iris-ins I
aus der Kgl. Obersörsterei Kuhbrück. Z 5393 sg sung schwinden 1ägßt, sfich Ist-is

. SOM I Kosten von den durch Dr. Airy’s
Donnerstag, den 13. Dezember rr., g, ä?» gmmoäumfräaämrJim; l . I « ..

Voll Vormittag 9 Uhr ab, . ‚ggf-5: kamt, sendet Richter-B Veälagesr E trockenesk In ieIten idwner Quahtgtr

weran im Gasthaufe zu Maßlisch-.93sgå I: 3:33:50; LEIPZIS EUfFMxIOV- El steht zum Verkauf alle Montage im
. . »D« g: . g gern Jedem einen .

H ammer zum meistbietenden Verkaufg THE-IT I Islgttiegtzkstzug«o (19g;- f9W.) _I SRubeIäborfer Forst- 2 Melken Chaussee
‚_ » a-) » ranc .— erauine — « ‑ ‑ » ·

gegeLiZ Baarzahluizsg gestellt: . 900 ägää _ ZEIT-Denkgiåkteekzexgegx von Oels. oDie Preise sind ermaszigt.

1- VIII fulfhen “1ch asei Circa S: BE F i- «Auszug« kommen zu lassen. — rl Jm Rretöbermaltung ägebaube

Stuck ZiefcchUtzholåck VPU dem E JOHN Vonkdem illustrirtenzOriginalk ist Von Ostern 1878 ab eine Wohnung unb

Kahlschlage Jagen II bei NeidereyI EIN mm" D" AND-s »wir-M- - -
b K. · S gwtp g l- ZFZZFFMYZFFWHYFFM I zwar im Hochparterre, bestehend aus vier

un Ufern- tangcnbaufcn au Ehng zu beziehen durch« are VUchJ Piecen, Küche und Veigelaß, anderweit
Eselan (Sjrocbgme. . Z IRS L- handttmgm _ zu vermiethen. Nähere Auskunft über

2. Bom alten Einschlage. Kiefern-FIE- ä I_ ..__"""'""‘""" ....'“_.I den Miethpreis 2c. ertheilt das König-
Srheit- und Kniippelholz nach Be-      

 

liche Landrathsamt.
 

darf aus den Beläufen: G r och o w e,
Poln.-Mühle,Kuhbrück,Groß-
Lahfe und Burdeyz circa 200
Riutr. Kiefern-Stockholz und circa
200 Riutr. Eichen-, Wachen-, Bir-
ken- u. Erlen-Brennholz aus den Be-
läusen: Kuhbrück, Groß-Lahse
und Burdey; circa 300 Statt.
Kiefern-Reisig aus Belan B ur d e i).
Rubbrüd, den 27. November 1877.

Gegen

Feldmäusellt
Pillen, Gistweizen, Posphorlatwerge

Marktpreis der Stadt Breslau
» vom 27. November 1877.

(Pro 200 Zollpfund = 100 KilogranimJ
schwere mittlere leichte

,-...--— „m...‚4.—...— wu um. 

 Die Königliche .fotflslletmuflunq.

von vorzügl. Wirkung, ä Ctr. 45 Mk., i W To J so {8’ 3%
10 Pfd. 5 97m. berienbet Täknthxh 12 gg Fg 38 is is

en, neuer,A. Stameck, Apotheker. Oste, um m 40 15 W 13 w
Breslau, Neue Graupenstraße 16, ßaemneuen. 13 30 13 10 U 80

in der Nähe der Bahnhöse. man“ . . . 17 50 16 10 14 —-


